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Besserer Versicherungsschutz  
für unsere Vereine 

 
Bisher waren mit ihrem jährlichen Beitrag unsere Vereine über den 
Deutschen Chorverband versichert: Mit 0,19 € im Jahr waren Fälle im 
Bereich Haftpflicht- und Rechtsschutz gedeckt. Nun bietet die ARAG als 
Partnerversicherung des Chorverbandes über den DCV einen 
Versicherungsschutz an, der seit vielen Jahren von unseren Vereinen 
immer wieder gewünscht wurde: Die Unfallversicherung. Für nur 0,37 € 
pro aktives Vereinsmitglied und Jahr sind künftig Unfälle unserer 
Vereinsmitglieder versichert, die sich ohne Rücksicht auf ein Verschulden 
ereignet haben. Der Versicherungsschutz gilt ab dem 01.01.2011. Und 
noch eine besonders gute Nachricht: Dieser zusätzliche 
Versicherungsschutz ist für unsere Vereine kostenlos – die Mehrkosten 
übernimmt der Chorverband der Pfalz. Ein großzügiges 
Weihnachtsgeschenk. 
 
Hier eine Gegenüberstellung des bisherigen Basisschutzes und des 
erweiterten Rundumschutzes. 
 
 Bisheriger Versicherungsschutz 

(Basisschutz) 
Erweiterter Versicherungsschutz 

(Rundumschutz) 
Für Chöre des Chorverbandes der 
Pfalz ab dem 01.01.2011  

Allgemeines Obligatorisch besteht der 
nachfolgend beschriebene 
Versicherungsschutz im Rahmen 
einer Haftpflicht- und 
Rechtsschutzversicherung bei 
Chorveranstaltungen für die 
Mitglieder des DCV. 

Die DCV-Mitgliedverbände können 
sich in Ergänzung/Erweiterung zu 
dem bestehenden 
Versicherungsschutz für den 
erweiterten 
Gruppenversicherungsvertrag 
beim DCV anmelden. Der 
Versicherungsschutz umfasst neben 
wesentlichen Erweiterungen im 
Deckungsumfang und einer 
Erhöhung der Deckungssumme auch 
Versicherungsschutz im Rahmen 
einer umfassenden 
Unfallversicherung. 

Beitrag ein-
schließl. 19 % 
Versicherungs-
steuer 

Der Beitrag für die Haftpflicht- und 
Rechtsschutzversicherung beträgt 
0,19 € je Mitglied.  
 

Der Beitrag für die Haftpflicht-, 
Rechtschutz- und die 
Unfallversicherung beträgt 0,56 € 
je Mitglied. 

Haftpflichtversi-
cherung / Versi-
cherungsumfang 

Versichert ist die Durchführung des 
satzungsgemäßen Verbands- bzw. 
Vereinsbetriebes und in diesem 
Rahmen die Durchführung von 
Veranstaltungen wie insbesondere: 

- Konzerte 
- Freundschaftssingen 
- Chorwettbewerbe 
- Proben 
- Chortreffen und –fahrten 

Versicherungsschutz besteht – über 
den satzungsgemäßen Verbands-/ 
Vereinsbetrieb hinaus – für alle 
Vereinsveranstaltungen, auch soweit 
es sich um öffentliche 
Festveranstaltungen mit geselligem 
Charakter handelt, die nicht unter 
den satzungsgemäßen Verbands-/ 
Vereinsbetrieb fallen, wie z.B.: 

- Tanzveranstaltungen 
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- Chorfeste 
 
Bei Kinder- und Jugendchören sind 
außerdem versichert: 

- Instrumental-, 
- Tanz-, 
- Laienspiel-, 
- Werkunterricht 

 
Bei Neigungsgruppen ist 
mitversichert: 

- sportliche Betätigung ohne 
Wettkampfcharakter 

 
Satzungsgemäße und vereinsinterne 
Veranstaltungen sind generell 
eingeschlossen, z.B. 

- Vorstands- und 
Ausschusssitzungen 

- Mitgliederversammlungen 
- Vereinsinterne Feste, z.B. 

Weihnachtsfeiern 
 
Kein Versicherungsschutz besteht 
für öffentliche  Festveranstaltungen 
mit geselligem Charakter, die nicht 
unter den o.g. satzungsgemäßen 
Verbands/ Vereinsbetrieb fallen. 

- Sommerfeste, Picknicks 
- Volks- und Straßenfeste 
- Jahrmärkte 
- Karnevalssitzungen 

 
Versichert sind darüber hinaus auch 
alle Reise- und 
Fahrtveranstaltungen der Vereine, 
unabhängig von Dauer und 
Zielsetzung. 
 

Deckungssum-
men / Versiche-
rungsleistungen 

Die Deckungssummen betragen 
2.000.000.- € für Personen- 
und/oder Sachschäden, 
10.000.- € für Vermögensschäden, 
max. 
30.000.- € für alle 
Vermögensschäden im 
Versicherungsjahr, 
500.000.- € für Mietsachschäden an 
unbeweglichen Sachen, 
50.000.- € für Mietsachschäden an 
beweglichen Sachen, 
2.000.- € für Schlüsselverlust. 

Die Deckungssummen betragen 
3.000.000.- € für Personen- 
und/oder Sachschäden, 
15.000.- € für Vermögensschäden, 
max. 
45.000.- € für alle 
Vermögensschäden im 
Versicherungsjahr, 
500.000.- € für Mietsachschäden an 
unbeweglichen Sachen, 
50.000.- € für Mietsachschäden an 
beweglichen Sachen, 
2.000.- € für Schlüsselverlust. 

Rechtsschutzver-
sicherung / Ver-
sicherungsum-
fang 

Versichert ist die Durchführung des 
satzungsgemäßen Vereins-/ 
Verbandsbetriebs und in diesem 
Rahmen die Durchführung von 
Veranstaltungen analog zur 
Haftpflichtversicherung. 

Versicherungsschutz besteht – über 
den satzungsgemäßen Vereins-/ 
Verbandsbetrieb hinaus – für alle 
Vereinsveranstaltungen, auch soweit 
es sich um öffentliche 
Festveranstaltungen mit 
geselligem Charakter handelt, die 
nicht unter den satzungsgemäßen 
Vereins-/Verbandsbetrieb fallen, wie 
z.B. 

- Tanzveranstaltungen 
- Sommerfeste, Picknicks 
- Volks- und Straßenfeste 
- Jahrmärkte 
- Karnevalssitzungen 
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Versichert sind darüber hinaus auch 
alle Reise- und Fahrtveranstaltungen 
der Vereine, unabhängig von Dauer 
und Zielsetzung. 

Deckungssum-
men / Versiche-
rungsleistungen 

Die Versicherungsleistungen 
betragen 
50.000.- € je Rechtsschutzfall 
26.000.- € für Kautionen 

Die Versicherungsleistungen 
betragen 
50.000.- € je Rechtsschutzfall 
26.000.- € für Kautionen 

Unfallversiche-
rung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kein Versicherungsschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versicherungsschutz besteht – über 
den satzungsgemäßen Vereins-/ 
Verbandsbetrieb hinaus – für alle 
Vereinsveranstaltungen, auch soweit 
es sich um öffentliche 
Festveranstaltungen mit geselligem 
Charakter handelt, die nicht unter 
den satzungsgemäßen Vereins-/ 
Verbandsbetrieb fallen, wie z.B. 

- Tanzveranstaltungen 
- Sommerfeste, Picknicks, 
- Volks- und Straßenfeste, 
- Jahrmärkte, 
- Karnevalssitzungen 

 
Versichert sind darüber hinaus auch 
alle Reise- und Fahrtveranstaltungen 
der Vereine, unabhängig von Dauer 
und Zielsetzung. 

Versicherte 
Personen 

 Versichert sind: 
- alle aktiven Mitglieder 
- Chorleiter 
- offziell beauftragte Helfer 

(Nichtmitglieder) 
- ehrenamtliche und 

hauptberufliche Mitarbeiter 
Deckungssum-
men / Versiche-
rungsleistungen 

 7.500.- € für den Todesfall, zzgl. 
1.500.- € je unterhaltsberechtigtes    
              Kind 

  30.000.- € Grundsumme für den 
                Invaliditätsfall (200 % 
                Progression), bis zu 
60.000.- € Invaliditäts-   
                Höchstleistung  
500.- € Übergangsleistung nach 6  
            Monaten 
10.- €   Krankenhaus-Tagegeld ab 
            1. Tag 
10.- €   Genesungsgeld 
15.000.- € Reha-Management 
5.000.- €   Service-Leistungen 


